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GESUCH FUR GRABARBEITEN IM OFFENTLICHEN GRUND

Gesuchsteller

Bauherrschaft / Rechnung

Bauprojekt

Lage / Kat.-Nr.

Aufbruchzweck

Projektleiter, Tel.

Bauunternehmer, Tel.

Baubeginn, Bauzeit (Tage)

Verkehrslenkung

Bitte Gesuch 1-fach inkl. Situationsplan 1:500 einreichen.

Ort / Datum: Unterschrift:

Aufgrabbewilligung mit Bedingungen (wird durch die Gemeinde (Abteilung Tiefbau und Werke) aus-
gefiillt)

Verfligung gestlitzt auf § 231 PBG, § 37 Strassengesetz, Normblatt SN 640 886 tempordre Signalisati-
onen und Art. 21 Gebihrenverordnung der Gemeinde Volketswil. Die allgemeinen Bedingungen betref-
fend Grabarbeiten im 6ffentlichen Grund (Seiten 3 und 4) sind verbindlich.

|:| Bewilligung gemass Gesuch |:| Fundation- und Tragschichteinbau

|:| Verweigerung der Bewilligung |:| Einbau Deckbelag vereinbart

|:| Beurteilung Abteilung Sicherheit erforderlich |:| Kein Deckbelagseinbau

|:| Vermarkungskontrolle Geometer |:| Bauabnahme und Ausmass Deckbelag*
Die Bearbeitungsgebihr betragt CHF *Der Deckbelag wird nach der Bauabnahme

gemass Ausmass in Rechnung gestellt.

Ort / Datum: Stempel / Unterschrift:

Gemass Art. 21 der Gemeindeordnung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Gemeinderat die
Uberpriifung dieses Beschlusses verlangt werden. Das schriftliche Begehren muss einen Antrag und dessen Begriindung
enthalten.
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Geht an:

e Strassenmeister

e Abteilung Sicherheit

e Geometer

e Abteilung Tiefbau und Werke

VOLKETSWIL

TIEFBAU UND WERKE
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GRABARBEITEN IM OFFENTLICHEN GRUND

Allgemeine Bedingungen

Die Aufgrabbewilligung und Leitungserstellung im 6ffentlichen Grund der Gemeinde Volketswil wird
unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. Gestltzt auf das Geblhrenreglement der politischen Gemeinde Volketswil, Ziffer 5.20.3, wird die
kantonale Sondergebrauchsverordnung 700.3 und der Grabentarif des Strasseninspektorats des
Kantons Zurich sinngemass angewendet.

2. Durch die Inanspruchnahme o6ffentlichen Grundes darf der Verkehr in keiner Weise behindert oder
gefahrdet werden (Art. 81 SSV). Die Sicherung der Baustelle ist nach SN 640 886 auszufiihren.

3. Der Gesuchsteller ist verpflichtet, vor Baubeginn samtliche bestehenden und geplanten Werklei-
tungen zu erheben. Die Gemeindehomepage flihrt ,Werkleitungen und Kontaktadressen™ im On-
line-Schalter. Die Abteilung Tiefbau und Werke steht der Bauherrschaft beratend zur Verfligung.

4. Bei der Planung ist auf eine einfache Linienflihrung entlang naturlicher Grenzen zu achten.
5. Das Gesuch ist mindestens 14 Tage vor Baubeginn einzureichen.

6. Fur die Prifung und Kontrolle des Gesuches sowie fir die Bauabnahme wird mit der Bewilligungs-
verfiigung eine Bearbeitungsgeblihr in Rechnung gestellt.

7. Bei der Bauabnahme wird die Deckbelagsflache ermittelt und gemdss dem Grabentarif des Stras-
seninspektorats des Kantons Zlirich unmittelbar in Rechnung gestellt.

8. Der Inhaber der Bewilligung (Bauherrschaft) haftet allein fir jeden ursachlichen Schaden und
Nachteil, welcher durch die Inanspruchnahme, in Zusammenhang mit Personen, Sachen, aus Ab-
sicht, Fahrlassigkeit, begangen durch Ihn selbst, seine Unternehmer, dessen Arbeiter, seine Zulie-
ferer und Kunden entsteht.

9. Die Aufgrabbewilligung erlischt nach einem Jahr ab Ausstellungsdatum und muss neu beantragt
werden, wenn mit den Arbeiten nicht begonnen wurde. Von der Aufgrabbewilligung kdnnen keine
weitergehenden Rechte abgeleitet werden.

Bau-Auflagen

10. Verkehrssicherheit und Verkehrsvertraglichkeit haben hohe Prioritat. Wo auf Grund der Projektun-
terlagen kritische Situationen zu erwarten sind, wird fur die Baustellensicherung die Zustimmung
der Polizei verlangt.

11. Die Abteilung Tiefbau und Werke ist vor Baubeginn, bei Bauende und fiir die Bauabnahme zu be-
nachrichtigen.

12. Verunreinigte Anlageteile sind unmittelbar zu reinigen. Bei Arbeitsende ist die Baustelle abzusi-
chern, sind Durchgdnge frei zu halten und Gegenstande vandalensicher wegzusperren.
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13. Alle unterirdischen Leitungen missen vor dem Eindecken durch die Werkeigentimer vermessen
und nachgefiihrt werden. Bei privaten Leitungen ist der Gemeindeingenieur flir die Einmessung
aufzubieten und zu entschadigen.

14. Der Graben muss durch die Bauherrschaft schichtweise bis auf Hohe des umgebenden Deckbelags
gemass dem Grabentarif des Strasseninspektorats des Kantons Zirich fertig erstellt werden.
Grinflachen sind der Umgebung entsprechend zu pflanzen, abzusperren und bis und mit dem
1. Schnitt zu begleiten.

15. Bei der Bauabnahme wird die Deckbelagsflache ermittelt, welche spater nach einer Setzungsphase
durch die Gemeinde zum Einbau in Auftrag gegeben wird.

16. Werden Fixpunkte und Vermarkungen von Grundstlicksgrenzen tangiert, so ist nach Abschluss der
Bauarbeiten zu Lasten des Bauherrn der zustdndige Geometer in Dibendorf mit dem Fixpunkter-
satz, der Vermarkungskontrolle und der Grenzrekonstruktion zu beauftragen.

17. Der Inhaber der Bewilligung (Bauherrschaft) haftet allein flir jeden ursachlichen Schaden und
Nachteil, welcher durch die Inanspruchnahme, in Zusammenhang mit Personen, Sachen, aus Ab-
sicht, Fahrlassigkeit, begangen durch ihn selbst, seine Unternehmer, dessen Arbeiter, seine Zulie-
ferer und Kunden entsteht.

18. Die Grabarbeiten sind zu terminieren und zigig durchzuziehen. Die Gemeinde behalt sich vor,
Baustellen, welche zeitlich im Verzug sind, zu mahnen und nach Ablauf der Termine zu Lasten der
Bauherrschaft abzurdumen. Die Bewilligung ist damit verwirkt und muss neu beantragt werden.

19. Werden allfallige Strassenmarkierungen beschadigt, ist der urspriingliche Zustand wieder herzu-
stellen.



	Gesuchsteller: 
	Bauherrschaft  Rechnung: 
	Bauprojekt: 
	Lage  KatNr: 
	Aufbruchzweck: 
	Projektleiter Tel: 
	Bauunternehmer Tel: 
	Baubeginn Bauzeit Tage: 
	Verkehrslenkung: 
	Ort  DatumRow1: 
	Vermarkungskontrolle Geometer: 
	Ort  DatumRow1_2: 
	Kontrollkästchen1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off


	Betrag: 


